
1435 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über den Antrag (649/A) der Abgeordneten 
Dr. Christian Brünner, Dr. Johann Stippe! und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Studienförderungsgesetz 1992 geän-

dert wird 

Die Abgeordneten Dr. Christian Brünner, Dr~ 
Johann Stippe! und Genossen haben am 3. Dezem
ber 1993 den gegenständlichen Antrag im National
rat eingebracht und wie folgt begründet: 

,,1. Allgemeines: 

Durch das MTD-Gesetz wurde ua. die Ausbil
dung in den gehobenen medizinisch-technischen 
Diensten auf jeweils drei Jahre verlängert. Die 
Bezeichnung der Ausbildungseinrichtungen als 
Akademien sollte das hohe Ausbildungsniveau 
verdeutlichen. 

Die medizinisch-technischen Schulen mußten 
sich bis 1. März 1993 in Akademien umorganisie
ren, um den Betrieb weiterführen zu können. 

Durch die Umbenennung in Akademien sind 
nunmehr nach dem Wortlaut des Gesetzes die 

. Studierenden an medizinisch-technischen Akade
mien nicht mehr durch das Studienförderungsgesetz 
1992 erfaßt. 

Um auch diese Studierenden zweifelsfrei in den 
Genuß von Studienbeihilfe kommen zu lassen, 
müßte dies in einer Novelle zum Studienförde
rungsgesetz 1992 berücksichtigt werden. 

Die im Studienförderungsgesetz 1992 enthalte
nen Regelungen, die die medizinisch-technischen 
Schulen betrafen, wurden inhaltlich an die durch 
das MTD-Gesetz neugeschaffene Rechtslage ange
paßt. 

Dr. Helmut Seel 

Berichterstatter 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu Z 1 und 2 sowie 4 bis 13: 

In diesen Bestimmungen werden einerseits die 
Diktion an das MTD-Gesetz angepaßt und 
andererseits die in diesem Gesetz getroffenen 
Neuerungen berücksichtigt. Den Legistischen 
Richtlinien 1990 gemäß wurden grundsätzlich nur 
vollständige Gliederungseinheiten (§, Abs., Z) 
novelliert und nicht nur der Entfall einzelner 
Satzteile oder die Einfügung bzw. Änderung von 
Sätzen und Satzteilen. 

Zu Z 3 (§ 37 Abs. 3): 

Nach dem Studienförderungsgesetz 1992 war 
gemäß § 37 Abs. 1 leg. cit. für jede medizinisch
technische Schule bzw. Akademie ein eigener Senat 
der Studienbeihilfenbehörde für die Dauer von zwei 
Jahren einzurichten .. 

Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird die 
Errichtung von nur einem Senat am Sitz der 
jeweiligen Studienbehilfenbehörde für alle in ihrem 
Wirkungskreis befindlichen medizinisch-techni
schen Akademien angeordnet." 

Der Finanzausschuß hat den Initiativantrag in 
seiner Sitzung am 10. Dezember 1993 in Verhand
lung genommen. In der Debatte ergriffen außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Mag. Erich 
Sc h r ein e rund Dr. Ewald No w 0 t n y das 
Wort. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständliche 
Initiativantrag einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzaus
schuß somit den An t rag, der Nationalrat wolle 
d~m angeschlo.ssene~ Gesetz.entwurf "/. 
die verfassungsmäßige Zustimmung ert~llen. 

Wien, 1993 12 10 

Dr. Ewald Nowotny 

Obmann' 
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2 1435 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Studienförde
rungsgesetz 1992 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über die Gewährung von 
Studienbehilfen und anderen Studienförderungs
maßnahmen (Studienförderungsgesetz 1992 -
StudFG), BGBI. Nr.305/1992, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz, BGBI. Nr. 343/1993, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 1 Z 8 lautet: 
,,8. Studierende an medizinisch-technischen Aka

demien," 

2. § 25 lautet: 

"Studienerfolg an medizinisch-technischen 
Akademien 

§ 25. (1) An medizinisch-technischen Akademien 
ist der Nachweis des günstigen Studienerfolges zu 
erbringen: 

l.~ im ersten Ausbildungsjahr durch den Nach
weis der Aufnahme als Studierender gemäß 
den §§ 16 und 17 des Bundesgesetzes über die 
Regelung der medizinisch-technischen Dien
ste (MTD-Gesetz), BGBI. Nr. 460/1992; 

2. im zweiten und dritten Ausbildungsjahr durch 
die Vorlage einer Bestätigung der Direktion 
über die Ablegung der Einzelprüfungen, deren 
Notendurchschnitt nicht schlechter als 2,5 sein 
darf; 

3. nach dem dritten Ausbildungsjahr durch die 
Vorlage einer Bestätigung der Direktion, aus 
der hervorgeht, daß die Leistungen des 
Studierenden nicht unter dem Durchschnitt 
liegen. 

(2) Ein günstiger Studienerfolg liegt auch nicht 
vor, wenn ein Studierender ein Ausbildungsjahr 
wiederholt oder wegen Nichterreichens des Ausbil
dungszieles -gemäß § 17 Abs.3 MTD-Gesetz vom 
weiteren Besuch der Einrichtung ausgeschlossen 
wurde." 

1. 

3. § 37 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Bei jeder Stipendienstelle ist ein Senat für 
Studierende der im örtlichen Zuständigkeitsbereich 
der Stipendien stelle anerkannten Fachhochschul
Studiengänge und ein Senat für Studierende der im 
örtlichen Zuständigkeitsbereich der Stipendienstelle 
bestehenden medizinisch-technischen Akademien 
einzurichten. " 

4. § 37 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der zuständige Bundesminister kann nach 
Anhörung der obersten akademischen Behörde 
(Direktion, Schulleitung) und des zuständigen 
Organs der Hochschülerschaft an der Hochschule 
(Vertretung der Studierenden an den Akademien) 
durch Verordnung die Aufgaben. des jeweiligen 
Senates einem anderen Senat der Studienbeihilfen
behörde zuweisen, wenn dies die Wirtschaftlichkeit 
und die Zweckmäßigkeit des Verfahrens erfordert." 

5. § 38 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Senate der Studienbehllfenbehörde für 
Studierende von Fachhochschul-Studiengängen 
und von medizinisch-technischen Akademien beste
hen jeweils aus einem rechtskundigen Bediensteten, 
zwei Studierenden und einem Bediensteten der 
Studienbeihilfenbehörde. Die Mitglieder und Er
satzmitglieder sind vom jeweils zuständigen Bun
desminister zu ernennen, und zwar die Studieren
den von Fachhochschul-Studiengängen auf Vor
schlag der Österreich ischen Hochschülerschaft, die . 
Studierenden an medizinisch-technischen Akade-

'mien nach Anhörung der Direktion und der 
Bediensteten der Studienbeihilfenbehörde nach 
Anhörung des Leiters der Studienbeihilfenbe
hörde." 

6, § 38 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Wenn an einer Universität oder Kunsthoch
schule kein rechtskundiger Hochschullehrer zur 
Verfügung steht, ist ein rechtskundiger Bediensteter 
der Universitätsdirektion (Akademiedirektion, Rek
torat) als Mitglied zu bestellen. Wenn an Akade
mien kein rechtskundiger Lehrer zur Verfügung 
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steht, ist ein mit Studienförderungsangelegenheiten 
befaßter rechtskundiger Beamter als Senatsmitglied 
zu bestellen." 

7. § 38 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der 
Senate . für Studierende an Akademien sind vom 
jeweils zuständigen Bundesminister zu ernennen, 
und zwar 

1. der rechtskundige Lehrer nach Anhörung des 
Lehrkörpers (der Schulleitung) der jeweiligen 
Einrichtung, 

2. die Studierenden der betreffenden Einrichtung 
auf Vorschlag der Vertretung der Studieren
den dieser Einrichtung und 

3. der Bedienstete der Studienbeihilfenbehörde 
nach Anhörung des Leiters der Studienbeihil
fenbehörde. " 

8. § 39 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Anträge sind im Wintersemester in der Zeit 
vom 15. September bis 21. Dezember und im 
Sommersemester in der Zeit vom 15. Feber bis 
31. Mai zu stellen. Für Fachhochs€hul-Studien
gänge sind Anträge auf Studienbeihilfe in der Zeit 
vom 15. September bis 21. Dezember zu stellen. Bei 
medizinisch-techniSchen Akademien, deren Ausbil
dungsjahr bis spätestens 30. April beginnt, sind 
Anträge in der Zeit vom 15. Feber bis 31. Mai, 
ansonsten in der Zeit vom 15. September bis 
21. Dezember zu stellen." 

9, § 39 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Anträge sind bei der zuständigen 
StipendiensteIle einzubringen. Studierende·an Aka
demien und medizinisch-technischen Akademien 
können Anträge auch bei der Direktion der 
besuchten Lehranstalt einbringen." 

10. § 46 Abs. 1 Z 4 lautet: 

,,4. der Landeshauptmann für Studierende an 
medizinisch-technischen Akademien." 

11. § 47 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. Studierenden an medizinisch-technischen 
Akademien ab dem Monat, in dem das 
Ausbildungsjahr beginnt," 

12. § 48 Abs: 1 letzter Satz lautet: 

"Studierende an medizinisch-technischen Akade
mien haDen stattdessen eine Bestätigung der 
Direktion über die erfolgreiche Ablegung wenig
stens der Hälfte der vorgeschriebenen Einzelprü
fungen vorzulegen." 

13. § 50 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Bei Studierenden an medizinisch-techni
schen Akademien erlischt der Anspruch auf 
Studienbeihilfe mit Ende des Monats; in dem der 
Studierende gemäß § 17 Abs. 3 MTD-Gesetz vom 
weiteren Besuch der medizinisch-technischen Aka
demie aus~eschlossen wurde." 

14. An § 74 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

,,(7) Für Schüler, die Ausbildungen in den 
gehobenen medizinis2h~technischen Diensten nach. 
dem Krankenpflegegesetz, BGBI. Nr.102l1961, 
absolvieren, gelten hinsichtlich der Zuerkennung 
von Studienförderungsmaßnahmen die Bestimmufi~ 
gen für Studierende an medizinisch-technischen 
Akademien." 

15. § 76 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. hinsichtlich der medizinisch-technischen Aka
demien der Bundesminister für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz." 

16. An § 78 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Der § 3 Abs. 1 Z 8, der § 25, der § 37 Abs. 3 
und Abs. 5, der § 38 Abs. 2, 4 und 7, der § 39 Abs. 2 
und 3, der § 46 Abs. 1 Z 4, der § 47 Abs. 1 Z 3, der 
§ 48 Abs. 1, der § 50 Abs. 4, der § 74 Abs. 7 und der 
§ 76 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. xxx/1993 treten mit 1. Oktober 1993 in 
Kraft." 
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